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Erregungszustand ökonomische - soziale - (angedroht) 

des/r Aggressors/in Erscheinungsformen
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1. Was wissen wir über die Probleme des Macht-
missbrauchs durch Professionelle in Institutionen?
- Beobachtungen + Fakten



Gewalt, Grenzverletzungen und Machtmissbrauch
kommen in professionellen Beziehungen vor, hier

besteht zumeist ein Abhängigkeitsverhältnis.



Tatort: KinderheimTatort: Krankenhaus



Tatort: Religionsgemeinschaften Tatort: Schule



Tatort: AusbildungsstätteTatort: Internat



Tatorte
Macht und Gewalt gegenüber Abhängigen kommen in 
allen Institutionen der Erziehung, Bildung, Freizeit, 
psychosozialen und gesundheitlichen Versorgung vor –
nicht nur in der katholischen Kirche.

Verhältnis
2/3 in der Familie : 1/3 außerhalb der Familie

Geschlecht
Jungen höheres Risiko in Institutionen
Mädchen höheres Risiko in der Familie



Beobachtungen + Fakten

Professionelle Tätigkeiten in der Pflege, Therapie, 
Behandlung, Betreuung und Beratung sind
besonders prädestiniert für Probleme der Nähe-
Distanz-Regulation.

Gewalt kann in professionellen Abhängigkeits-
verhältnissen viele Gesichter haben.  

In vielen Teams herrscht Angst vor und sie sind
verunsichert wegen der Möglichkeit des 
“Missbrauchs des Missbrauchs.”
(Stichwort: Mitarbeiterschutz vs. Klientenschutz)



Beobachtungen + Fakten

Es gibt eine Hochrisikogruppe der pädosexuellen
Täter, die nach mittlerweile bekannten Strategien
vorgehen.

Es gibt situativ begründete Fälle von sexueller Gewalt
durch Professionelle an Schutzbefohlenen. 

Es gibt einen Zusammenhang zwischen den 
Führungsstilen und dem dadurch entstehenden
institutionellen Klima in einer Einrichtung sowie dem
pädagogischen Milieu. 



Beobachtungen + Fakten

Wenn sexueller Missbrauch vorkommt, wirken die 
Dynamiken lange nach und richten Vertrauensverlust
in vielerlei Hinsicht an.

Die Implementierung von Schutzmaßnahmen muss 
von den Professionellen selbst gewollt, akzeptiert
und wertgeschätzt werden.  

Veränderungen in Institutionen erfordern Haltung von 
Leitungspersonen und deren Initiative.

Die Erhöhung der Aufmerksamkeit für die 
Problematik und die Entwicklung von Schutz-
maßnahmen für Schlüsselprozesse
braucht Zeit.



Differenzierungen zwischen Formen der Gewalt in Institutionen

● Grenzverletzungen
a) grenzüberschreitende Umgangsweisen 
b) grenzüberschreitende/unfachliche Interventionen

● Übergriffe 
a) sexuelle Übergriffe
b) körperliche Übergriffe
c) materielle Ausbeutung
d) Vernachlässigung

● Strafrechtlich relevante Gewalthandlungen
a) Körperverletzung
b) sexueller Missbrauch/sexuelle Nötigung
c) Erpressung 

Enders/Eberhardt 2007



Wir wissen viel über…

…Tätergruppen und -strategien, Aufdeckungsmethoden, 
Traumatherapien u.s.w.,

…Gelegenheitsstrukturen und innerinstitutionelle 
Gefährdungs-potentiale,

…Profiling-Methoden für spezifische Risikogruppen,
wie Pädosexuelle,

…



Wir haben kein…

…flächendeckendes Netz unabhängiger 
Beschwerdestellen in der Sozialen Arbeit. 

…keinen verbindlichen Verhaltenskodex, keine 
verbindlichen Richtlinie für den Schutz von 
KlientInnen in Institutionen der Sozialen Arbeit.



Gewalt durch Professionelle in Institutionen 
ist ein internationales Phänomen.



Gewalt durch Professionelle in Institutionen 
der Erziehung und Bildung kommen öfter vor als man glaubt. 



Forschungsprojekt DJI „Sexuelle Gewalt gegen Mädchen und 
Jungen in Institutionen“ (2010/2011)
- Ergebnisse der Institutionenbefragung

Rücklauf:
• Schulen: 1830 Schulleitungen und Vertrauenslehrkräfte 
• Internate: 97 Internatsleitungen, 77 Schülervertretungen (aktuelle und   

ehemalige) 
• Heime:    324 Einrichtungsleitungen/Fachkräfte 

Fallgruppen:
• A Verdacht auf Missbrauch durch in der Einrichtung tätige Person
• B Verdacht auf Missbrauch unter Kindern und Jugendlichen
• C Verdacht auf Missbrauch außerhalb der Einrichtung

(Abschlussbericht der Unabhängigen Beauftragten 2011)



Ergebnisse Institutionenbefragung

A ) Verdachtsfälle auf sexuellen Missbrauch durch an der Einrichtung 
tätige Personen (in den letzten 3 Jahren): 

→ Schule: von jeweils 4 % der Schulleitungen und Lehrkräfte genannt

→ Internate: von 3 % der Internatsleitungen und 9 % der SVn genannt

→ Heime: von 10% der Antwortenden genannt

• meist Berührungen an Geschlechtsteilen und am Körper genannt 

• meistens hat sich betroffenes Kind an eine Lehr-/Fachkraft gewandt

• Verhaltensauffälligkeiten haben äußerst selten zu Verdacht geführt

• abgeschlossene Verdachtsfälle haben in 30 % zu dienst- bzw.   

arbeitsrechtlichen Konsequenzen geführt

(Abschlussbericht Unabhängige Beauftragte 2011)



Ergebnisse Institutionenbefragung

B)  Verdachtsfälle auf sexuelle Übergriffe zwischen Kindern/Jugendlichen 
(in den letzten 3 Jahren):

→ Schule: von 16 % der Schulleitungen und 17% der Lehrkräfte genannt
→ Internate: von 28 % der Internatsleitungen und 23 % der SVn genannt
→ Heime: von 39 % der Antwortenden genannt

• überwiegend Berührungen an Geschlechtsteilen und am Körper genannt
• meistens hat sich betroffenes Kind an eine Ansprechperson gewandt
• Verhaltensauffälligkeiten haben selten zu einem Verdacht geführt
• 50 % der eines Übergriffs Verdächtigten sind unter 14 Jahre alt, daher selten

Jugendstrafrecht anwendbar

(Anschlussbericht Unabhängige Beauftragte 2011)



C)  Verdachtsfälle auf sexuellen Missbrauch außerhalb der Einrichtung
(in den letzten 3 Jahren):

→ Schule: von 32 % der Schulleitungen und 31 % der Lehrkräfte genannt

→ Internate: von 34 % der Internatsleitungen und 17 % der SVn genannt
→ Heime: von 49 % der Antwortenden genannt

• in knapp 50 % der Fälle haben sich direkt oder indirekt (d.h. mitwissende)    
betroffene Kinder an eine Ansprechperson gewandt

• meistens richtete sich der Verdacht gegen die Familie (überwiegend 
Elternteile oder Erwachsene aus dem Umfeld)

• überwiegend wurden Jugendamt oder Polizei eingeschaltet

(Abschlussbericht Unabhängige Beauftragte 2011)

Ergebnisse Institutionenbefragung



1. Die Kinder- und Jugendhilfe bietet Opfern
sichere Orte, damit sie erlittene Traumatisierungen in
Herkunftsmilieus bewältigen können. 

2. Die Kinder- und Jugendhilfe stellt sicher, dass Kinder
und Jugendliche keiner Retraumisierung durch Peers
oder Professionelle ausgesetzt sind. 

Das doppelte Mandat der sicheren Orte  
in der Kinder und Jugendhilfe   



Bei Machtmissbrauch geht es um eine schwierige
Gemengelage in Systemen.

Person Organisation Struktur



Verantwortlichkeiten für das Leid der Betroffenen

„Es gibt nicht den einen Verantwortlichen, nicht die zentrale Stelle, die 
alle Schuld auf sich zu nehmen hat. Es gibt eine Gesamtverantwortung für 
die Heimerziehung, die auf viele Schultern verteilt war und die sich in 
einer Verantwortungsgemeinschaft darstellen lässt…“

Eltern, Vormünder, Pfleger, Jugendämter, Landesjugendämter, 
Vormundschaftsgerichte, Träger, Heimleitung, Heimpersonal, 
Verantwortliche für Rechtssetzung…

(Runder Tisch Heimerziehung 2010)

“Kartelle des Schweigens”



Gewalt weist auf eine Täter- Opfer-Institutionen-Dynamik hin

Es handelt sich nie um ein singuläres Geschehen, das sich
lediglich zwischen Täter und Opfer abspielt. 

Die Entstehung von Gewalt hängt mit der Soziokultur in einer 
Institution zusammen, die Risiko- und Schutzfaktoren aufweisen 
kann. 



Ansätze für Primärprävention:

z.B. Erkennung von Risikofaktoren in Institutionen
z.B. Erkennung von Grooming-Prozessen
(suggestive und manipulative Einflussnahme auf Opfer)   

Ansätze für Sekundärprävention:

z.B. Förderung von Disclosure-Bereitschaft bei Ki + Ju
(Betroffene vertrauen sich an und legen Geschehen offen)

Ansätze für Tertiärprävention:

z.B. proaktive und partizipative Aufarbeitung und
Umsetzung in produktive Lernprozesse in Institutionen
(Profis, Eltern, Betroffene) 
(Anerkennung des Leids, Entschuldigungen, Entschädigung)

Implementation integrierter Maßnahmen der 
Qualitätsentwicklung in Institutionen



Implementation integrierter Maßnahmen der 
Qualitätsentwicklung in Organisationen

Implementation von
Primär-, Sekundär- und
Tertiärprävention als
langfristige und
aufeinander abgestimmte 
Qualitätsentwicklungsprozesse
im Interesse Betroffener und der
Versorgungsqualität   



Kultur der Grenzachtung

ehrenamt. MitarbeiterInnen
PraktikanntInnen/Aushilfen

hauptamt. MitarbeiterInnen
Leitung, päd./nicht päd. Fachkräfte

Mütter und Väter

Mädchen und Jungen

Dienstan-
weisungen

Information/
Fortbildung 

Verfahrens-
regeln

Bewerbungs-
verfahren

Arbeitsverträge

AnsprechpartnerInnen
intern und von außen

institutionelle 
Strukturen

institutionelle 
Regeln

Beschwerde-
management

Präventions-
angebote

Partizipation

 Enders/Eberhardt 2007



Präventionsstrategie des Runden Tisches Kindesmissbrauch

Erhöhung der Verbindlichkeit durch die Koppelung von
Förderung und Implementierung eines Schutzkonzeptes 
für Kinder und Jugendliche in Institutionen



Strategie der Prävention: 
Implementierung von Mindeststandards: 

1. Vorlage eines verbindlichen Schutzkonzeptes 

2. Durchführung einer einrichtungsinternen Analyse zu 
arbeitsfeldspezifischen Gefährdungspotentialen und 
Gelegenheitsstrukturen

3. Bereitstellung eines internen und externen Beschwerdeverfahrens
4. Notfallplan für Verdachtsfälle
5. Hinzuziehung eines/einer externen Beraters/Beraterin 

Verdachtsfällen (z.B. Fachkraft für Kinderschutz)
6. Entwicklung eines Dokumentationswesen für Verdachtsfälle
7. Themenspezifische Fortbildungsmaßnahmen für

MitarbeiterInnen durch externe Fachkräfte
8.  Prüfung polizeilicher Führungszeugnisse 
9.  Aufarbeitung und konstruktive Fehlerbearbeitung

im Sinne der Prävention und Rehabilitierungsmaßnahmen

(Unterarbeitsgruppe I des Runden Tisches Kindesmissbrauch)



2. Welche Konsequenzen gibt es für Forschung und 
Lehre?
- Anknüpfungspunkte



Konsequenzen

►Verfahren und Maßnahmen des Klientenschutzes als
Querschittsthemen von Versorgungsqualität +
Klientenrechten

►Verfahren und Maßnahmen des Klientenschutzes im
Dienst der Grantenpflicht Sozialer Arbeit



Konsequenzen

Anknüpfungspunkt: Akquise von Studierenden

►z.B. Eignungskriterien für Auswahlverfahren von 
Studierenden

►z.B. Verfahren im Umgang mit Studierenden mit riskanten
Haltungen

►z.B. Aufklärung und Beratungsmöglichkeiten über
Berufsrisiko

►z.B. Vermeidung des Generalverdachts: 
“jeder männliche Sozialarbeiter ist
ein potentieller Täter”



Konsequenzen

Thema: Curricularentwicklung

►z.B. zielgruppenspezifische Risikoanalysen in Institutionen
►z.B. Notfallpläne für Verdachtsfälle
►z.B. interne und extern Beschwerdeverfahren
►z.B. Empowernmentansätze für Ki + Ju
►z.B. Selbstreflexion: Nähe-Distanz-Regulation
►z.B. ethische Verhaltensleitlinien oder -kodex



Konsequenzen

Thema: Hochschulentwicklung

► z.B. Gewährleistung des Schutzes von Studierenden als
Frage der Eignung in Berufungsverfahren

►z.B. anonyme Beschwerdemöglichkeiten für Studierende

► z.B. Forschungsethische Prüfungen im Sinne des
Klientenschutzes bei Hausarbeiten und Abschlussarbeiten

►Standesrechtliche Verfahren im Fall von unfachlichem
Handeln

►Prüfung ethischer Standards zum
Klientenschutz in Akkreditierungsverfahren



„Ursachen erkennen, das eben ist Denken, und 
dadurch allein werden Empfindungen zu 
Erkenntnissen und gehen nicht verloren, sondern 
werden wesenhaft und beginnen auszustrahlen.“

(Hermann Hesse)


